
Änderungstarifvertrag Nr. 19

vom 14. Hflai 2024 zum

zum Tarifvertrag für Kirchliche Beschäftigte in der Nordkirche (TV KB)

vom 1. Dezember 2006

Zwischen

dem Verband kirchlicher und diakonischer Dienstgeber in der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (VKDN),

vertreten durch den Vorstand

und

der Kirchengewerkschaft
Landesverband Nord,

vertreten durch den Vorstand

- einerseits -

- andererseits -

wird auf der Grundlage des Tarifvertrags zur Regelung der Grundlagen einer kirchengemäßen
Tarifpartnerschaft vom 3. Juni 2021 Folgendes vereinbart:

§ 1 Änderungen des TV KB

1. In Anlage 1 Abteilung 3 erhält die Vorbemerkung 5 folgende Fassung:
„iBeschäftige der Entgeltgruppen KS 4, KS 5, KS 7, KS 11 und KS 12, die sich am 30.
Juni 2024 in der Erfahrungsstufe 1 befinden, erhalten zum 1. Juli 2024 das Entgelt der
Erfahrungsstufe 2 und werden der Erfahrungsstufe 2 zugeordnet, zln diesen Fällen
beginnt die Erfahrungszeit zum Erreichen der Erfahrungsstufe 3 mit dem 1. Juli 2024 zu
laufen."

2. In Anlage 1 Abteilung 3 erhält die Vorbemerkung 3 folgende Fassung: „iBeschäftigte der
Entgeltgruppen KS 5 und KS 7 b), d), f), g) und KS 8 b) erhalten eine monatliche Zulage
in Höhe von 130,00 Euro. 2Für die Höhe der Zulage bei Teilzeitbeschäftigten gilt § 13
Absatz 7."

In Anlage 1 wird folgende Protokollnotiz Nr. 3 eingefügt:
„Beschäftigte, die nach Abteilung 5 Entgeltgruppe K 3 Erfahrungsstufe 1 eingruppiert sind,
erhalten vom 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025 eine Zulage in Höhe von EUR 60,00."

l



§ 2 Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Juli 2024 in Kraft.

Hamburg, den 14. Mai 2024

Verband kirchlicher und diakonischer

Dienstgeber in der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Norddeutschland (VKDN)

Für die
Kirchengewerkschaft
Landesverband Nord
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